
 

Politische Gemeinde Rümlang 
 
 

Anordnung Urnenwahl 
 
Erneuerungswahl der Friedensrichterin/des Friedensrichters für die Amtsdauer 2021-2027 
 
Der Gemeinderat Rümlang als wahlleitende Behörde ordnet auf Sonntag, 7. März 2021 eine Urnenwahl 
an (1. Wahlgang).  
 

Nach Ablauf der zweiten Frist für die Erneuerungswahl der Friedensrichterin / des Friedensrichters für 

die Amtsdauer 2021 - 2027 liegen folgende definitiven Wahlvorschläge vor: 

 

Name/Vorname Jahrgang Beruf Adresse Partei  

Hefti Roger 1953 Pensionär 8153 Rümlang,  

Leehaldenweg 42 

FDP neu 

Rüegsegger Daniel 1956 Kanzlei- 

mitarbeiter 

8428 Teufen,  

Irchelstrasse 24 

parteilos neu 

      

 

 
Die Durchführung der Wahl erfolgt nach dem Gesetz über die politischen Rechte und den Gemeinde-
ordnung der politischen Gemeinde Rümlang. Alles Wissenswerte über die persönliche Stimmabgabe, 
die Stellvertretung und die briefliche Stimmabgabe finden Sie auf dem Stimmrechtsausweis. Den 
Stimmunterlagen wird ein leerer Wahlzettel beigelegt. 
 
Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre 
Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Stimmrechtsrekurs beim 
Bezirksrat Dielsdorf, Geissackerstrasse 24, 8157 Dielsdorf, erhoben werden. Die Rekursschrift muss 
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, bei-
zulegen. In Stimmrechtssachen werden Verfahrenskosten nur erhoben, wenn das Rechtsmittel aus-
sichtslos ist. 
 
 
Rümlang, 31. Dezember 2020 
 
 Gemeinderat Rümlang 

 

 
 
Bitte um amtliche Publikation im Rümlanger am Donnerstag, 31. Dezember 2020. 
 
Kostenstelle: Gemeindeverwaltung Rümlang 
 
Rümlang, 22.12.2020 wb 
 


